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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Mannheim
vom 18.Â November 2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Tatbestand

Streitig ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung.

Die 1968 geborene KlÃ¤gerin hat keinen Beruf erlernt und war zuletzt bis
September 2016 als Monteurin sozialversicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Das
ArbeitsverhÃ¤ltnis endete durch Aufhebungsvertrag. Arbeitslosengeld hat die
KlÃ¤gerin mangels rechtzeitiger Arbeitslosmeldung nicht bezogen, Leistungen des
Jobcenters bezieht sie wegen Einkommens ihres Ehemannes nicht. Im von der
Beklagten vorgelegten Versicherungsverlauf vom 25.04.2022 sind nach diesem
Zeitpunkt fÃ¼r den Zeitraum 01.02.2017 bis 30.11.2017 Zeiten einer
geringfÃ¼gigen BeschÃ¤ftigung (nicht versicherungspflichtig) und ab dem
01.08.2018 bis 31.12.2021 Beitragszeiten mit PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r
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PflegetÃ¤tigkeit aufgefÃ¼hrt. Die Pflegezeiten resultieren aus PflegetÃ¤tigkeiten
der KlÃ¤gerin fÃ¼r ihre Mutter, die sie nach ihren Angaben im ErÃ¶rterungstermin
auch fortlaufend ausÃ¼bt.

Am 08.08.2019 beantragte sie bei der Beklagten eine Rente wegen
Erwerbsminderung. Sie halte sich wegen einer rezidivierenden depressiven Episode
fÃ¼r erwerbsgemindert seit Mai 2016. Ihrer Auffassung nach kÃ¶nne sie keine
Arbeit mehr verrichten.

Die Beklagte holte Befundunterlagen ein und lieÃ� die KlÃ¤gerin durch K
sozialmedizinisch begutachten. Diese diagnostizierte in ihrem Gutachten vom
14.01.2019 aufgrund ambulanter Untersuchung der KlÃ¤gerin am 07.01.2019 auf
neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet eine Angst und depressive StÃ¶rung,
gemischt. Die derzeit durchgefÃ¼hrte Therapie solle dringend intensiviert werden,
etwa durch eine ambulante Psychotherapie oder eine tagesklinische
psychosomatische Klinikbehandlung. Weiter bestÃ¼nden degenerative
WirbelsÃ¤ulenbeschwerden ohne funktionelle EinschrÃ¤nkungen sowie ein Zustand
nach Iridocylitis des linken Auges. Aus sozialmedizinischer Sicht sei die
LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin sowohl fÃ¼r die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit in
der Produktion als auch fÃ¼r leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt quantitativ nicht beeintrÃ¤chtigt. In qualitativer Hinsicht
sollten Nachtschichten wegen der Neigung zu SchlafstÃ¶rungen nicht
durchgefÃ¼hrt werden; ebenso keine Arbeiten unter Zeitdruck. Wegen
RÃ¼ckenbeschwerden sollten keine WirbelsÃ¤ulenzwangshaltungen eingenommen
werden.
Â 
Mit Bescheid vom 04.02.2019 lehnte die Beklagte den Antrag der KlÃ¤gerin auf
Rente wegen Erwerbsminderung ab. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne trotz der sich aus ihren
Krankheiten oder Behinderungen ergebenden EinschrÃ¤nkungen noch mindestens
sechs Stunden unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
erwerbstÃ¤tig sein.

Zur BegrÃ¼ndung des hiergegen am 13.02.2019 erhobenen Widerspruchs trug die
KlÃ¤gerin vor, dass sie an starken rezidivierenden depressiven StÃ¶rungen,
gegenwÃ¤rtig einer schweren Episode leide und nicht fÃ¤hig sei, einen Arbeitsalltag
auch nur mit leichtesten Belastungen vollschichtig zu Ã¼berstehen. Sie regte an,
die GewÃ¤hrung einer stationÃ¤ren Reha-MaÃ�nahme zu prÃ¼fen.

Dementsprechend wurde in der Zeit vom 06.05.2019 bis 02.06.2019 unter der
KostentrÃ¤gerschaft der Beklagten eine stationÃ¤re MaÃ�nahme zur medizinischen
Rehabilitation in der R-Klinik â��Â Abteilung PsychosomatikÂ â�� in R
durchgefÃ¼hrt. In dem Entlassungsbericht vom 03.06.2019 wurden als Diagnosen
Angst und depressive StÃ¶rung, gemischt, stabilisiert, chronisches LWS-Syndrom
bei degenerativen VerÃ¤nderungen und Adipositas gestellt. Diese Diagnosen seien
durch Anamnese und Untersuchungsbefunde hinreichend belegt. Die hohen Werte
in der testpsychologischen Untersuchung hÃ¤tten nicht im Einklang mit dem
objektiven klinischen Eindruck eines eher gering ausgeprÃ¤gten Symptombildes
gestanden. Sie entsprÃ¤chen jedoch den subjektiven Schilderungen der KlÃ¤gerin
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und seien sicherlich vor dem Hintergrund des starken Rentenbegehrens zu
interpretieren. Sowohl die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Produktionshelferin als
auch kÃ¶rperlich leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes kÃ¶nne die KlÃ¤gerin noch in einem arbeitstÃ¤glichen Umfang von
sechs Stunden und mehr verrichten. Es bestÃ¼nden ein vermindertes Anpassungs-
und UmstellungsvermÃ¶gen sowie eine reduzierte Stresstoleranz. Eine
BeschÃ¤ftigung bei Zeitarbeitsfirmen mit unterschiedlichen Einsatzorten sowie
Aufgaben mit Multitasking wÃ¼rden nicht empfohlen. Auch hÃ¤ufige
Zwangshaltungen sowie mehr als gelegentliche Arbeiten mit AbsturzgefÃ¤hrdung
seien zu meiden. Die KlÃ¤gerin habe sich bezÃ¼glich dieser
LeistungseinschÃ¤tzung skeptisch gezeigt.

Mit Widerspruchsbescheid vom 10.10.2019 wies die Beklagte den Widerspruch
gegen den Bescheid vom 04.02.2019 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Die hiergegen am 18.10.2019 zum Sozialgericht Stuttgart (SG) erhobene Klage hat
die KlÃ¤gerin dahingehend begrÃ¼ndet, dass sie neben zahlreichen
orthopÃ¤dischen Beschwerden im Wesentlichen an Erkrankungen aus dem
psychiatrischen Formenkreis leide. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und
hat zur BegrÃ¼ndung auf den Inhalt des angefochtenen Widerspruchsbescheids
verwiesen.

Das SG hat die die KlÃ¤gerin behandelnden Ã�rzte schriftlich als sachverstÃ¤ndige
Zeugen befragt. Der K1 hat am 13.12.2019 angegeben, er habe die KlÃ¤gerin in der
Zeit vom 21.10.2019 bis 03.12.2019 in regelmÃ¤Ã�igen AbstÃ¤nden wegen
RÃ¼cken- und HÃ¼ftgelenksbeschwerden behandelt. Das RÃ¼ckenleiden der
KlÃ¤gerin fÃ¼hre dazu, dass diese nicht lange sitzen, stehen oder gehen kÃ¶nne.
Ein stÃ¤ndiger (Haltungs-)Wechsel am Arbeitsplatz solle mÃ¶glich sein. Aufgrund
der Erkrankung an beiden HÃ¼ftgelenken sei hÃ¤ufiges Treppensteigen, langes
Gehen auf harten unebenen BÃ¶den nicht zutrÃ¤glich und solle ebenso wie das
Heben und Tragen von schweren Lasten, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, Arbeiten in
WirbelsÃ¤ulenzwangshaltung und mit Belastung des RÃ¼ckens vermieden werden.
Mit der Leistungsbeurteilung im Reha-Entlassungsbericht vom 03.06.2019 stimme
er Ã¼berein. Seiner EinschÃ¤tzung nach liege das fÃ¼r die Beurteilung der
LeistungsfÃ¤higkeit maÃ�gebliche Leiden auf neurologisch-psychiatrischem
Fachgebiet. Die orthopÃ¤dische Seite verstÃ¤rke lediglich die Leistungsminderung
durch die neurologisch- psychiatrische Erkrankung. R1 hat am 04.01.2020
mitgeteilt, er behandele die KlÃ¤gerin seit dem 16.10.2018 und habe die Diagnose
einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig schwere Episode ohne
psychotische Symptome gestellt. Mit der Leistungsbeurteilung im Reha-
Entlassungsbericht vom 03.06.2019 bestehe kein EinverstÃ¤ndnis; die KlÃ¤gerin
kÃ¶nne nur eine leichte TÃ¤tigkeit unter drei Stunden tÃ¤glich ausÃ¼ben.

DarÃ¼ber hinaus hat das SG ein psychiatrisches Gutachten bei H eingeholt. In
seinem Gutachten vom 25.02.2020, nach ambulanter Untersuchung der KlÃ¤gerin
am 20.02.2020, hat dieser ausgefÃ¼hrt, bei der KlÃ¤gerin liege anamnestisch eine
rezidivierende depressive StÃ¶rung vor. Aktuell bestehe eine dysthyme
Stimmungslage und vor allen Dingen eine morgendliche leichte Antriebsminderung.
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Aus dieser psychischen Erkrankung lieÃ�en sich bei der KlÃ¤gerin qualitative
EinschrÃ¤nkungen der ErwerbsfÃ¤higkeit auf leichte bis gelegentlich mittelschwere
ArbeitstÃ¤tigkeiten begrÃ¼nden. Es solle die MÃ¶glichkeit wechselnder
KÃ¶rperhaltung bestehen und kein besonderer Zeitdruck zugemutet werden.
Akkordarbeit sei ungÃ¼nstig und Nachtarbeit solle wegen bestehender
Schlafproblematik der KlÃ¤gerin nicht verlangt werden. Auf anderen Fachgebieten
sei bei der KlÃ¤gerin insbesondere ein degeneratives WirbelsÃ¤ulenleiden relevant.
Auch hier lieÃ�en sich qualitative Minderungen ableiten, wie keine TÃ¤tigkeiten in
WirbelsÃ¤ulenzwangshaltung, kein hÃ¤ufiges BÃ¼cken, kein Steigen auf Leitern
und GerÃ¼sten. Auch das Heben und Tragen von schweren Lasten ohne spezielle
Hilfsmittel solle der KlÃ¤gerin nicht zugemutet werden. Eine quantitative
EinschrÃ¤nkung der ErwerbsfÃ¤higkeit lasse sich nicht begrÃ¼nden. Die KlÃ¤gerin
kÃ¶nne TÃ¤tigkeiten unter BerÃ¼cksichtigung der qualitativen EinschrÃ¤nkungen
noch sechs Stunden und mehr tÃ¤glich verrichten. Einen Antrag der KlÃ¤gerin auf
Ablehnung des gerichtlich bestellten SachverstÃ¤ndigen H wegen der Besorgnis der
Befangenheit hat das SG mit Beschluss vom 24.03.2020 abgelehnt.

Weiter hat das SG auf Antrag der KlÃ¤gerin nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
einÂ  Gutachten bei D eingeholt. Nach den AusfÃ¼hrungen des D in seinem
Gutachten vom 24.11.2020 leide die KlÃ¤gerin an einer rezidivierenden depressiven
StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig mittelgradige Episode. Er halte die KlÃ¤gerin nicht mehr
fÃ¼r voll erwerbsfÃ¤hig. Aufgrund verminderter AnpassungsfÃ¤higkeit und
Stresstoleranz sowie der aktuellen depressiven Symptomatik kÃ¶nne sie maximal
eine leichte TÃ¤tigkeit fÃ¼r unter drei Stunden tÃ¤glich verrichten, ohne dass es zu
einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes komme. DarÃ¼ber hinaus
bestÃ¼nden qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen. In Zusammenschau der
Rahmenbedingungen, die benÃ¶tigt wÃ¼rden, sowie der maximalen Arbeitszeit von
weniger als drei Stunden und des Ausbildungsstandes, sehe er keine realistische
MÃ¶glichkeit fÃ¼r eine Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt.

Die Beklagte hat sich mit der EinschÃ¤tzung des D nicht einverstanden erklÃ¤rt.
Das Gutachten sei mangelhaft und widersprÃ¼chlich (sozialmedizinische
Stellungnahme H1 vom 05.02.2021). Insbesondere kÃ¶nne auf der Grundlage des
von D beschriebenen psychopathologischen Befundes weder die von dem
SachverstÃ¤ndigen gestellte Diagnose einer mittelgradigen depressiven Episode
noch dessen sozialmedizinische Leistungsbeurteilung nachvollzogen werden.

Mit Urteil vom 18.11.2021 hat das SG die Klage abgewiesen. Die zulÃ¤ssige Klage
sei unbegrÃ¼ndet. Der Bescheid vom 14.02.2019 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 10.10.2019 sei rechtmÃ¤Ã�ig und verletze die
KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Die KlÃ¤gerin habe gegen die Beklagten keinen
Anspruch auf Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung. Die â��
nÃ¤her dargelegten â�� Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen
Erwerbsminderung lÃ¤gen nicht vor. Unter BerÃ¼cksichtigung der im
Gerichtsverfahren durchgefÃ¼hrten Beweisaufnahme, des im Verwaltungsverfahren
eingeholten Gutachtens der K, welches die Kammer im Wege des Urkundsbeweises
habe verwerten kÃ¶nnen, sowie des Entlassungsberichts der R-Klinik vom
03.06.2019 sei die Kammer zu der Ã�berzeugung gelangt, dass die KlÃ¤gerin in der
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Lage sei, mindestens sechs Stunden tÃ¤glich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
erwerbstÃ¤tig zu sein. Dabei seien ihr kÃ¶rperlich schwere und mittelschwere
TÃ¤tigkeiten, TÃ¤tigkeiten in WirbelsÃ¤ulenzwangshaltung, TÃ¤tigkeiten dauerhaft
im Gehen, Stehen oder Sitzen, TÃ¤tigkeiten mit hÃ¤ufigem Treppensteigen,
Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten ebenso wie TÃ¤tigkeiten mit hohen
Anforderungen an das Anpassungs- und UmstellungsvermÃ¶gen, Arbeiten unter
Zeitdruck oder in Nachtschicht nicht mehr zumutbar.Â 
Der Schwerpunkt der bei der KlÃ¤gerin vorliegenden FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen
liege auf psychiatrischem Fachgebiet. Dies ergebe sich aus den Angaben der
behandelnden Ã�rzte sowie aus dem eigenen Vorbringen der KlÃ¤gerin. Zur
Ã�berzeugung der Kammer leide die KlÃ¤gerin auf psychiatrischem Fachgebiet an
keiner rentenrelevanten Erkrankung, weder im Sinne einer mittelgradigen noch
einer schwergradigen depressiven Episode. Die bei der KlÃ¤gerin bestehende
psychische Erkrankung erreiche vielmehr allein den Schweregrad einer Angst und
depressiven StÃ¶rung, gemischt oder gar nur einer dysthymen Verstimmung. Die
sich aus dieser Erkrankung ergebenden FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen hÃ¤tten
keinen Einfluss auf das zeitliche LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin; es sei ihr â��
unter BerÃ¼cksichtigung qualitativer EinschrÃ¤nkungen â�� weiterhin zumutbar, in
einem arbeitstÃ¤glichen Umfang von sechs Stunden und mehr auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt erwerbstÃ¤tig zu sein. Dies ergebe sich fÃ¼r die Kammer aus den
Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen der K in ihrem im Verwaltungsverfahren
eingeholten Gutachten, dem Entlassungsbericht der Rehaklinik R-Klinik vom
03.06.2019 und dem Gutachten des gerichtlich bestellten SachverstÃ¤ndigen H.
Keiner der bei der KlÃ¤gerin in den gutachterlichen Untersuchungen erhobenen
psychopathologischen Befunde rechtfertige die Annahme einer schweren oder auch
nur mittelgradigen Depression. GegenÃ¼ber der K habe sich die KlÃ¤gerin wach,
bewusstseinsklar und allseits orientiert gezeigt. Die Stimmung sei leicht gedrÃ¼ckt,
die SchwingungsfÃ¤higkeit erhalten und der Antrieb leicht vermindert gewesen.
Psychomotorisch habe sich die KlÃ¤gerin leicht angespannt gezeigt. Das Denken sei
formal und inhaltlich geordnet gewesen. Hinweise fÃ¼r ein psychotisches Erleben,
Halluzinationen oder Ich-StÃ¶rungen hÃ¤tten nicht bestanden. Konzentration und
Aufmerksamkeit seien in der Untersuchungssituation nicht eingeschrÃ¤nkt,
MerkfÃ¤higkeit und GedÃ¤chtnis ordentlich gewesen. Auch wÃ¤hrend der
stationÃ¤ren RehabilitationsmaÃ�nahme in der R-Klinik in R in der Zeit vom 06.05.
bis 02.06.2019 hÃ¤tten sich anhand des psychopathologischen Befundes keine
Hinweise fÃ¼r eine schwere oder mittelgradige depressive Episode ergeben. Im
Entlassungsbericht vom 03.06.2019 heiÃ�e es zum Aufnahmebefund, die KlÃ¤gerin
sei wach, bewusstseinsklar und zu allen QualitÃ¤ten orientiert, die Stimmung sei
situationsadÃ¤quat, die affektive SchwingungsfÃ¤higkeit erhalten gewesen. Der
Antrieb habe sich entgegen der subjektiven EinschÃ¤tzung der KlÃ¤gerin regelrecht
gezeigt. BezÃ¼glich der beklagten schnellen ErschÃ¶pfbarkeit und Vergesslichkeit
hÃ¤tten sich keine AuffÃ¤lligkeiten hinsichtlich Aufmerksamkeit, Konzentration oder
GedÃ¤chtnis ergeben. Das formale Denken sei oft grÃ¼blerisch gewesen. Es habe
keine Hinweise auf inhaltliche Denk-, Ich- oder WahrnehmungsstÃ¶rungen gegeben.
Ein Ã¤hnliches Bild habe sich in der ambulanten Untersuchung durch H am
20.02.2020 gezeigt. Dort habe sich die KlÃ¤gerin bewusstseinsklar, allseits
orientiert und mit intakter Auffassung gezeigt. Ã�ber die Untersuchungsdauer von
zwei Stunden seien keine klinisch relevanten KonzentrationsstÃ¶rungen
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objektivierbar gewesen. Die GedÃ¤chtnisfunktion habe keine Defizite gezeigt. Der
formale Gedankengang sei geordnet gewesen. Hinweise auf inhaltliche
DenkstÃ¶rungen, SinnestÃ¤uschungen bzw. Ich-StÃ¶rungen hÃ¤tten nicht
vorgelegen. Die KlÃ¤gerin habe sich in dysthymer Stimmung befunden.
DarÃ¼ber hinaus sei auch unter BerÃ¼cksichtigung der klÃ¤gerischen
Lebensgestaltung nicht von einer rentenrelevanten psychischen Erkrankung
auszugehen. Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung (mit Hinweis auf Landessozialgericht
[LSG] Baden-WÃ¼rttemberg, Urteile vom 14.12.2010 â�� LÂ 11Â R 3243/09 -, vom
20.07.2010 â�� L 11 R 5140/09 â�� und vom 24.09.2009 â�� L 11 R 742/09 -, alle
juris) werde der Schweregrad von psychischen Erkrankungen und
SchmerzstÃ¶rungen aus den daraus resultierenden Defiziten im Hinblick auf die
Tagesstrukturierung, das allgemeine Interessensspektrum und die soziale
InteraktionsfÃ¤higkeit abgeleitet und daran gemessen. GegenÃ¼ber der K habe die
KlÃ¤gerin angegeben, sie stehe zwischen 9.30 und 10 Uhr auf und frÃ¼hstÃ¼cke.
Sie mache die KÃ¼che sauber und bereite etwas zu essen vor. AnschlieÃ�end stehe
die KÃ¶rperpflege auf dem Plan. Sie wasche und mache den Haushalt. Mittags esse
sie eine Kleinigkeit. Die Nachmittage verbringe sie bei ihrem Pferd, etwa drei bis
vier Stunden. Nach RÃ¼ckkehr dusche sie. Ihr Ehemann komme spÃ¤t zwischen 19
und 20 Uhr nach Hause. Dann wÃ¼rden sie gemeinsam zu Abend essen.
AnschlieÃ�end schaue sie fern und gehe gegen 22.30 Uhr zu Bett. Auch
gegenÃ¼ber H berichtete die KlÃ¤gerin, zwischen 10 und 11 Uhr aufzustehen.
Eigentlich wolle sie frÃ¼her aufstehen. Danach frÃ¼hstÃ¼cke sie, trinke einen
Kaffee oder Tee, esse ein Brot oder einen Hefezopf. Beim FrÃ¼hstÃ¼ck lese sie ein
bisschen Zeitung, meistens nur die Ã�berschriften; etwa fÃ¼r eine halbe Stunde
oder lÃ¤nger. Dann rÃ¤ume sie die KÃ¼che auf, spÃ¼le oder bereite etwas fÃ¼r
das Abendessen vor. Zwischendurch gehe sie mal in den Keller die Waschmaschine
fÃ¼llen. Dann rÃ¤ume sie auf, was im Haushalt so anfalle. Bevor sie rausgehe,
mÃ¼sse sie sich noch die ZÃ¤hne putzen, Haare richten und anziehen. Manchmal
mÃ¼sse sie auch zu ihrer Mutter fahren, die in einem Betreuten Wohnen lebe, um
dieser zu helfen. Sie gehe auch raus zu ihrem Pferd, meist gegen 15 Uhr. Das Pferd
stehe in einem Reitstall; Bewegung und Pflege mÃ¼sse sie selbst machen. Bei
ihrem Pferd sei sie tÃ¤glich, jeweils drei bis vier Stunden. Sie reite etwa drei- bis
viermal pro Woche, manchmal auch fÃ¼nfmal fÃ¼r etwa eine Stunde. Wenn sie
nach Hause komme, sei es meist schon 19 Uhr, dann dusche sie. Wenn ihr Mann
gegen 20 Uhr nach Hause komme, gebe es Vesper, manchmal Salat. Kochen
wÃ¼rden sie nicht mehr, es sei denn, es sei etwas vorbereitet. Nach dem Essen
lege sie sich auf das Sofa und sie wÃ¼rden gemeinsam fernsehen. Gegen 22.30 Uhr
gehe sie schlafen. Die Wochenenden verbringe sie Ã¤hnlich. Sie wÃ¼rden
gemeinsam die Wohnung putzen, ihr Mann eher die Trockenbereiche, sie das Bad,
WC und die KÃ¼che. Zusammengefasst zeige sich an den AktivitÃ¤ten der
KlÃ¤gerin, dass sie ihre FÃ¼hrungs- und Kontrollfunktionen beibehalte. Sie habe
einen strukturieren Tagesablauf, ein Zeitmanagement, soziale Kompetenzen und
Alltagskompetenzen. Krankheits- oder behinderungsbedingte BeeintrÃ¤chtigungen
der ErlebnisfÃ¤higkeit als Zeichen fÃ¼r eine rentenrelevante psychische
Erkrankung oder somatoforme SchmerzstÃ¶rung seien fÃ¼r die Kammer nicht
erkennbar. Auch die von der KlÃ¤gerin ergriffenen Ã¤rztlichen und therapeutischen
Behandlungen lieÃ�en keine RÃ¼ckschlÃ¼sse auf eine rentenrelevante Erkrankung
auf psychiatrischem Fachgebiet zu. Ein erheblicher Leidensdruck mit dem
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entsprechenden Verlangen nach Abhilfe oder Linderung lasse sich nicht feststellen.
Die KlÃ¤gerin sucheÂ  R1 nur in grÃ¶Ã�eren AbstÃ¤nden auf. Dies ergebe sich aus
ihren Angaben gegenÃ¼ber K sowie gegenÃ¼ber H. GegenÃ¼ber K habe die
KlÃ¤gerin angegeben, einmal pro Monat oder pro Quartal, je nach Bedarf bei R1 in
Behandlung zu sein; gegenÃ¼ber H habe sie berichtet, alle zwei Monate bzw. alle
sechs bis acht Wochen zu R1 zu gehen. Eine Verhaltenstherapie oder
leitliniengerechte Psychotherapie werde aktuell nicht durchgefÃ¼hrt.
Zusammengefasst ergÃ¤ben sich somit zwischen den von der KlÃ¤gerin beklagten
Beschwerden, wie Antriebsminderung, Vergesslichkeit und rascher ErschÃ¶pfbarkeit
und den tatsÃ¤chlich feststellbaren, objektivierbaren FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen
nicht unerhebliche Diskrepanzen. BestÃ¤tigt werde dies durch die durchgefÃ¼hrten
testpsychologischen Untersuchungen. So habe die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend der
RehabilitationsmaÃ�nahme in der R-Klinik in der testpsychologischen
SelbsteinschÃ¤tzung Werte fÃ¼r eine schwere Depression und schwere
Symptombelastung erreicht. Dies â�� so auch die ausdrÃ¼cklichen AusfÃ¼hrungen
im Entlassungsbericht vom 03.06.2019Â â�� stehe indes nicht im Einklang mit dem
klinischen Eindruck eines eher gering ausgeprÃ¤gten Symptombildes. Auch in der
testpsychologischen Untersuchung durch D habe die KlÃ¤gerin im Rahmen der
SelbsteinschÃ¤tzung (Beck-Depressions-Inventar II) den Wert fÃ¼r eine schwere
depressive Symptomatik erreicht. Eine solche habe aber â�� auch nach Ansicht des
D â�� bei der KlÃ¤gerin erkennbar nicht vorgelegen.
Eine schwere oder mittelgradige depressive Episode liege bei der KlÃ¤gerin nach
alledem nicht vor. Die bei ihr vorliegende Erkrankung erreiche allein den
Schweregrad einer Angst und depressiven StÃ¶rung, gemischt oder einer
dysthymen Verstimmung. Sie rechtfertige keine Minderung des zeitlichen
LeistungsvermÃ¶gens. Soweit R1 gegenÃ¼ber der Kammer am 04.01.2020
angegeben habe, bei der KlÃ¤gerin bestehe derzeit eine schwere depressive
Episode, weshalb sie nur noch unter drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein
kÃ¶nne, habe sich die Kammer dem nicht anschlieÃ�en kÃ¶nnen. Diese
Leistungsbeurteilung sei in sich nicht schlÃ¼ssig und damit nicht Ã¼berzeugend.
Zwar habe R1 als Diagnose eine schwere depressive Episode genannt, die
grundsÃ¤tzlich rentenrelevant sein kÃ¶nnte; der von ihm zeitgleich geschilderte
psychopathologische Befund rechtfertige diese Diagnose indes nicht. So heiÃ�e es
dort, die KlÃ¤gerin sei wach und im Bewusstsein klar gewesen; zu allen QualitÃ¤ten
orientiert. Die Auffassung sei erhalten; Konzentration und Mnestik reduziert. Im
Affekt habe sich die KlÃ¤gerin freudlos gezeigt, die SchwingungsfÃ¤higkeit
reduziert. Die KlÃ¤gerin sei deprimiert-klagsam gewesen und innerlich unruhig, der
Antrieb reduziert. Der von ihm geschilderte psychopathologische Befund bilde den
Schweregrad seiner Diagnosestellung nicht ab, weshalb seine
LeistungseinschÃ¤tzung insgesamt nicht zu Ã¼berzeugen vermocht habe.
ErgÃ¤nzend weise die Kammer darauf hin, dass im Falle einer schweren
depressiven Erkrankung seitens des behandelnden Arztes R1 eine Intensivierung
der Behandlung zu erwarten wÃ¤re; dies nicht nur im Sinne einer engmaschigen
Vorstellung alle ein bis zwei Wochen, sondern auch im Sinne einer Anhebung der
medikamentÃ¶sen Therapie. Aktuell werde die KlÃ¤gerin mit einmal tÃ¤glich
30Â mg Citalopram oder 15Â mg Mirtazapin behandelt. Vor dem Hintergrund dieser
niederschwelligen Ã¤rztlichen und medikamentÃ¶sen Behandlung Ã¼berzeuge die
Diagnose einer schweren depressiven Episode nicht. Auch die Diagnosestellung und
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LeistungseinschÃ¤tzung des SachverstÃ¤ndigen D habe nicht zu Ã¼berzeugen
vermocht. Der von ihm erhobene psychopathologische Befund rechtfertige die
gestellte Diagnose einer mittelgeradigen depressiven Episode nicht. In der
ambulanten Untersuchung am 14.10.2020 sei die KlÃ¤gerin im Kontakt freundlich
und kooperativ gewesen. Es hÃ¤tten sich keine hÃ¶hergradigen Aufmerksamkeits-
oder GedÃ¤chtnisstÃ¶rungen gezeigt. Sie habe den Fragen des Untersuchers
zuhÃ¶ren, diese verstehen und die Ereignisse aus ihrer Biographie adÃ¤quat
wiedergeben kÃ¶nnen. Formalgedanklich hÃ¤tten sich im GesprÃ¤ch keine
AuffÃ¤lligkeiten gezeigt. Inhaltliche DenkstÃ¶rungen, mithin Wahninhalte oder
pathologische ZwÃ¤nge hÃ¤tten nicht festgestellt werden kÃ¶nnen; ebenso keine
SinnestÃ¤uschungen oder Ich-StÃ¶rungen. Die Stimmung sei leicht gedrÃ¼ckt
gewesen, bei erhaltener SchwingungsfÃ¤higkeit. Der dergestalt erhobene Befund
lasse die Diagnose einer mittelgradigen depressiven Episode nicht nachvollziehen;
zumal sich in dem Bericht der KlÃ¤gerin Ã¼ber ihre AktivitÃ¤ten des alltÃ¤glichen
Lebens gegenÃ¼ber D keine Ã�nderung gegenÃ¼ber den Vorgutachten ergÃ¤ben.
Auch gegenÃ¼ber D habe die KlÃ¤gerin berichtet, sich tÃ¤glich um ihr Pferd zu
kÃ¼mmern und ihre Mutter gelegentlich zu Arztbesuchen zu fahren.
EinschrÃ¤nkungen der Alltagskompetenzen hÃ¤tten sich demzufolge nicht eruieren
lassen. Ã�berdies habe Dr. Dick in seiner Diagnosestellung und anschlieÃ�enden
LeistungseinschÃ¤tzung vÃ¶llig unerwÃ¤hnt gelassen, dass die KlÃ¤gerin in der
durchgefÃ¼hrten psychologischen Testung im Rahmen der SelbsteinschÃ¤tzung
(Beck-Depressions-Inventar II) den Wert fÃ¼r eine schwere depressive Symptomatik
erreicht habe. Eine solche habe â�� auch nach Ansicht des D â�� bei der KlÃ¤gerin
zum Untersuchungszeitpunkt aber erkennbar nicht vorgelegen. Diesen Umstand
hÃ¤tte D als Hinweis fÃ¼r eine Aggravation erkennen und sich damit inhaltlich
auseinandersetzen mÃ¼ssen. Indem er dies nicht getan habe, verkenne er eine
wesentliche Aufgabe als gerichtlich bestellter SachverstÃ¤ndiger â�� nÃ¤mlich die
sogenannte Beschwerdevalidierung, d.h. die Differenzierung zwischen beklagten,
subjektiven Beschwerden und solchen, die tatsÃ¤chlich feststellbar und
objektivierbar seien. Nach alledem schlieÃ�e sich die Kammer den
Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen der K und des H an, wonach die KlÃ¤gerin noch
in der Lage sei, TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes in einem
arbeitstÃ¤glichen Umfang von sechs Stunden und mehr zu verrichten. In
qualitativer Hinsicht seien ihr TÃ¤tigkeiten mit hohen Anforderungen an das
Anpassungs- und UmstellungsvermÃ¶gen, Arbeiten unter Zeitdruck sowie
TÃ¤tigkeiten in Nachtschicht nicht mehr zumutbar. GestÃ¼tzt werde diese
EinschÃ¤tzung durch den Entlassungsbericht der R-Klinik vom 03.06.2019.
Die Erkrankungen der KlÃ¤gerin auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet betreffend den
RÃ¼cken und die HÃ¼ftgelenke seien durch qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen
hinreichend berÃ¼cksichtigt; eine Minderung des zeitlichen LeistungsvermÃ¶gens
ergebe sich indes nicht. Dies ergebe sich fÃ¼r die Kammer aus den Angaben des
behandelnden K1. In qualitativer Hinsicht seien der KlÃ¤gerin kÃ¶rperlich schwere
und mittelschwere TÃ¤tigkeiten, TÃ¤tigkeiten ohne die MÃ¶glichkeit des
Haltungswechsels oder in WirbelsÃ¤ulenzwangshaltung, TÃ¤tigkeiten mit
hÃ¤ufigem Treppensteigen und Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten nicht mehr
abzuverlangen.
Die KlÃ¤gerin sei demnach weder voll noch teilweise erwerbsgemindert. Sie habe
auch keinen Anspruch auf die GewÃ¤hrung einer Rente wegen teilweiser
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Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit, Â§ 240 Abs. 1 SGB VI. UnabhÃ¤ngig von
der Frage, ob die KlÃ¤gerin hinsichtlich ihres letzten rentenversicherungspflichtigen
Berufs berufsunfÃ¤hig sei, finde Â§ 240 Abs. 1 SGB VI auf die am 02.06.1968
geborene KlÃ¤gerin schon keine Anwendung, sodass eine Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit bereits aus diesem Grunde nicht in
Betracht komme.

Gegen das ihr am 08.12.2021 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 16.12.2021
Berufung zum LSG Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt. Zur BegrÃ¼ndung hat sie
vorgetragen, dass ihrer Auffassung nach das SG das nach Â§ 109 eingeholte
Gutachten des D zu Unrecht fÃ¼r nicht Ã¼berzeugend halte. Bei einer
GesamtwÃ¼rdigung seien die ErwÃ¤gungen des SG, wonach sich
EinschrÃ¤nkungen der Alltagskompetenzen nicht eruieren lieÃ�en, weil sich die
KlÃ¤gerin tÃ¤glich um ihr Pferd kÃ¼mmere und ihre Mutter gelegentlich zu
Arztbesuchen fahre, nicht haltbar. Auch wenn die SelbsteinschÃ¤tzung der
KlÃ¤gerin im sog. Beck`schen Depressionsinventar im Rahmen einer schweren
depressiven Symptomatik durch den Gutachter D nicht habe bestÃ¤tigt werden
kÃ¶nnen, spreche dies nicht zwingend fÃ¼r die Ablehnung einer
RentengewÃ¤hrung. Eine BeeintrÃ¤chtigung der KlÃ¤gerin in
rentenberechtigendem AusmaÃ� kÃ¶nne auch bei Vorliegen einer mittelgradigen
depressiven Episode vorliegen, wenn die KlÃ¤gerin hierdurch so geschwÃ¤cht sei,
dass sie â�� wie auch die EinschrÃ¤nkung bei ihren Alltagsaufgaben zeige â�� nicht
in der Lage sei, und schon gar nicht unter Ã¼blichen Stressbedingungen, stÃ¤ndig
mehr als sechs Stunden auch nur leichte TÃ¤tigkeiten zu verrichten. Die zeitlich
letzte Untersuchung sei zum Nachweis fÃ¼r das Vorliegen einer Erwerbsminderung
in rentenberechtigendem AusmaÃ� von besonderer Bedeutung. Demnach kÃ¶nne
die KlÃ¤gerin durchaus ab dem Tag der Untersuchung bei D am 14.10.2020 in
erheblichem MaÃ�e so beeintrÃ¤chtigt sein, dass sie nicht mehr vollschichtig
arbeiten kÃ¶nne, ohne dass dies im Widerspruch zu frÃ¼heren Gutachten stehe,
bei denen sie mÃ¶glicherweise zum dortigen Untersuchungszeitpunkt noch
leistungsfÃ¤higer gewesen sei. Die KlÃ¤gerin bleibe dabei, dass der vom SG
beauftragte Gutachter H voreingenommen gewesen sei. Es sei fÃ¼r sie nach wie
vor befremdlich, dass das SG dessen AusfÃ¼hrungen mehr Gewicht beimesse als
denen von D. Soweit das SG bei der KlÃ¤gerin noch einen ausreichend
strukturierten Tagesablauf angenommen habe, berÃ¼cksichtige es nicht die
SchwÃ¤chezustÃ¤nde der Ã�beranstrengung, die die KlÃ¤gerin im Laufe des Tages
erlebe und welche sie daran hinderten, auch geistig zuzupacken und Dinge
anzugehen. Die KlÃ¤gerin habe insbesondere bei D beschrieben, dass im Haushalt
viele Aufgaben an ihrem Ehemann hÃ¤ngen blieben. An Tagen, an denen sie mit
ihrer Mutter zu Arztbesuchen und anschlieÃ�end zu ihrem Pferd fahre, komme sie
fertig und kaputt nach Hause. Das SG habe auch nicht in Betracht gezogen, dass die
gemeinsam mit dem Pferd verbrachte Zeit therapeutische Wirkung habe und der
KlÃ¤gerin fÃ¼r kurze Zeit einen gewissen Ausstieg aus dem bedrÃ¼ckenden Alltag
verschaffe. Auch wenn eine schwere depressive Symptomatik im
Untersuchungszeitpunkt nicht vorgelegen haben mÃ¶ge, zeige sich bei ihr doch ein
Dauerkrankheitsbild mit wechselnden Phasen bis hin zu einer schweren Episode, die
andernfalls vom behandelnden Arzt R1 nicht diagnostiziert worden wÃ¤re. Es sei
auch nicht erforderlich, dass stÃ¤ndig groÃ�e Medikamentendosen genommen
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werden mÃ¼ssten, um eine schwere Depression annehmen zu kÃ¶nnen. Es gebe
durchaus TherapieansÃ¤tze, hier eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Auch bei
Mitbewertung der orthopÃ¤dischen EinschrÃ¤nkungen, die im Ergebnis dazu
fÃ¼hrten, dass die Anstrengung der KlÃ¤gerin, ihren Alltag zu bewÃ¤ltigen, deutlich
hÃ¶her sei, sei sie richtigerweise nicht mehr in der Lage, stÃ¤ndig mindestens
sechs Stunden und mehr auch nur leichte TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zu verrichten.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 18. November 2021 sowie den Bescheid
der Beklagten vom 4. Februar 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
10. Oktober 2019 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihr befristet eine
Rente wegen voller, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Aus der BerufungsbegrÃ¼ndung ergÃ¤ben sich keine neuen Gesichtspunkte, die
eine Ã�nderung ihres bisherigen Standpunktes zulieÃ�en. Sie verweise zur
Vermeidung von Wiederholungen auf ihren Vortrag im erstinstanzlichen Verfahren
sowie auf die AusfÃ¼hrungen im angefochtenen Urteil des SG.

Die Berichterstatterin des Senats hat mit den Beteiligten am 27.04.2022 einen
ErÃ¶rterungstermin durchgefÃ¼hrt, in dem die KlÃ¤gerin Gelegenheit hatte, weiter
hinsichtlich der bei ihr bestehenden GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen vorzutragen.
Der Senat hat ferner vom SG im dort anhÃ¤ngigen Verfahren S 15 SB 1594/20, das
die HÃ¶he des Grades der Behinderung (GdB) zum Gegenstand hat, eingeholte
Gutachten auf orthopÃ¤dischem und neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet
beigezogen. Hinsichtlich des Inhalts dieser Gutachten wird auf As. 86 ff. der
Senatsakte (fachorthopÃ¤disches Gutachten R2 vom 06.05.2022) und As. 114 ff.
der Senatsakte (neurologisch-psychiatrisches Gutachten L vom 07.04.2022) Bezug
genommen. Mit sozialmedizinischer Stellungnahme vom 11.07.2022 hat S fÃ¼r die
Beklagte darauf verwiesen, dass sich auch aus diesen Gutachten â��definitiv
keineâ�� Befunde und Erkrankungen ergÃ¤ben, die eine generelle Minderung des
LeistungsvermÃ¶gens in zeitlicher Hinsicht rechtfertigten, schon gar nicht auf
weniger als sechs Stunden. Ein Fortschreiten der StÃ¶rungen gegenÃ¼ber den
Vorbegutachtungen habe nicht stattgefunden.

Mit SchriftsÃ¤tzen vom 13.07.2022 und vom 27.07.2022 haben die Beteiligten ihr
EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung des Senats durch Urteil ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung erklÃ¤rt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Ã¼brigen Vorbringens
der Beteiligten wird auf den Inhalt der beigezogenen Verwaltungsakten sowie der
Gerichtsakten beider Instanzen Bezug genommen.
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EntscheidungsgrÃ¼nde

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 1 und 2 SGG form- und fristgemÃ¤Ã� eingelegte
Berufung der KlÃ¤gerin, Ã¼ber die der Senat mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten
ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheidet (Â§ 124 Abs. 2 SGG), ist zulÃ¤ssig.
BerufungsausschlieÃ�ungsgrÃ¼nde nach Â§ 144 SGG liegen nicht vor.

Die Berufung ist jedoch nicht begrÃ¼ndet. Das angefochtene Urteil des SG vom
18.11.2021 ist nicht zu beanstanden; der Bescheid vom 04.02.2019 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 10.10.2019 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die
KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Sie hat keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer
Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung.

Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung haben gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 2
Satz 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) Versicherte bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze, wenn sie voll erwerbsgemindert sind, in den letzten
fÃ¼nfÂ Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung dreiÂ Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r
eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckgelegt und vor Eintritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. Voll erwerbsgemindert
sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens dreiÂ Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§Â 43
Abs.Â 2 SatzÂ 2 SGBÂ VI).
Â 
Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung haben Versicherte
gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 1 Satz 1 SGB VI bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze,
wenn sie teilweise erwerbsgemindert sind, in den letzten fÃ¼nfÂ Jahren vor Eintritt
der Erwerbsminderung dreiÂ Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckgelegt und vor Eintritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. Teilweise
erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein, Â§Â 43 Abs.Â 1 SatzÂ 2 SGBÂ VI.

Eine volle Erwerbsminderung liegt nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG) auch dann vor, wenn der Versicherte tÃ¤glich
mindestens drei bis unter sechs Stunden erwerbstÃ¤tig sein kann, der
Teilzeitarbeitsmarkt aber verschlossen ist (GÃ¼rtner in KassKomm, Stand 118. EL
Mai 2022, SGB VI, Â§ 43 Rn. 58 und 30Â ff.).

Nach Â§ 43 Abs. 3 SGB VI ist generell nicht erwerbsgemindert, wer unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage
nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Das SG hat in den EntscheidungsgrÃ¼nden des angefochtenen Urteils ausfÃ¼hrlich
und zutreffend ausgefÃ¼hrt, dass die medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r die
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GewÃ¤hrung einer Erwerbsminderungsrente nicht erfÃ¼llt sind. Der Senat schlieÃ�t
sich dem nach eigener Ã�berprÃ¼fung und unter BerÃ¼cksichtigung des gesamten
Vorbringens der Beteiligten vollstÃ¤ndig an und weist die Berufung der KlÃ¤gerin
aus den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG
zurÃ¼ck.

Eine Erwerbsminderung der KlÃ¤gerin, das heiÃ�t ein Absinken ihrer beruflichen
LeistungsfÃ¤higkeit auf ein LeistungsvermÃ¶gen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
von weniger als sechs Stunden tÃ¤glich, lÃ¤sst sich zur Ã�berzeugung des Senats
auch unter BerÃ¼cksichtigung ihres Berufungsvorbringens zu keinem Zeitpunkt
belegen. Insbesondere ist entgegen dem Berufungsvorbringen auch zu einem
spÃ¤teren Zeitpunkt nach Rentenantragstellung, etwa seit dem Tag der
Begutachtung durch D keine GesundheitsbeeintrÃ¤chtigung in
rentenberechtigendem AusmaÃ� nachgewiesen. Vielmehr ist die KlÃ¤gerin unter
BerÃ¼cksichtigung aller vorliegenden medizinischen Unterlagen und Gutachten in
der Lage, zumindest leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarkts bei
Beachtung qualitativer EinschrÃ¤nkung mehr als sechs Stunden arbeitstÃ¤glich zu
verrichten.

Dies folgt fÃ¼r den Senat ebenso wie fÃ¼r das SG insbesondere aus dem im
Klageverfahren vom SG eingeholten Gutachten des H vom 25.02.2020, darÃ¼ber
hinaus auch aus dem Entlassungsbericht der R-Klinik vom 03.06.2019 und dem von
der Beklagten im Verwaltungsverfahren eingeholten Gutachten der K vom
14.01.2019, die der Senat im Wege des Urkundsbeweises verwertet. Das SG hat
ausfÃ¼hrlich und vollstÃ¤ndig begrÃ¼ndet, dass die befassten SachverstÃ¤ndigen
K und H ebenso wie die behandelnden Ã�rzte in der R-Klinik nachvollziehbar die bei
der KlÃ¤gerin bestehenden GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen beschrieben und die
hieraus resultierenden LeistungsbeeintrÃ¤chtigungen in qualitativer Hinsicht
abgeleitet haben. Zur Vermeidung von Wiederholungen verzichtet der Senat
insoweit auf eine nochmalige Darlegung. Soweit die KlÃ¤gerin die Auffassung
vertritt, es sei mit D und dem behandelnden Arzt R1 nicht â��nurâ�� von einer
Dysthymia auszugehen, sondern vom Vorliegen einer rezidivierenden
mittelgradigen depressiven Episode, die zu einem LeistungsvermÃ¶gen von nur
noch unter drei Stunden jedenfalls ab dem Tag der Begutachtung fÃ¼hre, vermag
sich der Senat dem nicht anzuschlieÃ�en. D hÃ¤lt das LeistungsvermÃ¶gen der
KlÃ¤gerin auch fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten aufgrund der von ihm diagnostizierten
mittelgradigen depressiven Episode und des chronischen LWS-Syndroms fÃ¼r
durchgehend seit 2016 auf unter drei Stunden je Arbeitstag abgesunken. Zwar hat
D ausgefÃ¼hrt, dass sich die BelastungsfÃ¤higkeit und LeistungsfÃ¤higkeit der
KlÃ¤gerin in den letzten Jahren â��eher noch verschlechtertâ�� habe. Eine
Verschlechterung des Gesundheitszustandes der KlÃ¤gerin im Zeitablauf, die bei
erhaltener LeistungsfÃ¤higkeit bei Rentenantragstellung und im Zeitpunkt der
Vorbegutachtungen zur Annahme eines Leistungsfalls jedenfalls ab dem Tag der
Begutachtung durch D fÃ¼hren kÃ¶nnte, wird von dem SachverstÃ¤ndigen jedoch
selbst nicht angenommen und ergibt sich auch nicht aus den von diesem erhobenen
Befunden. Auch insoweit hat das SG ausfÃ¼hrlich und zutreffend dargelegt,
weshalb der Auffassung des SachverstÃ¤ndigen D nicht gefolgt werden kann.
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Lediglich ergÃ¤nzend weist der Senat darauf hin, dass es unabhÃ¤ngig von den von
der KlÃ¤gerin im Rahmen der BerufungsbegrÃ¼ndung aufgeworfenen Fragen
hinsichtlich einer mÃ¶glichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands im
Zeitablauf bei der Feststellung einer zur RentengewÃ¤hrung fÃ¼hrenden
Erwerbsminderung auch nicht nur auf eine Diagnosestellung oder Bezeichnung von
Befunden ankommt (hier: rezidivierende depressive StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig leichte
bis mittelschwere , mittelgradige bzw. schwere  Episode oder Dysthymia ). Vielmehr
ist die Beeinflussung des LeistungsvermÃ¶gens durch dauerhafte
GesundheitsstÃ¶rungen zu prÃ¼fen (BSG, Beschluss vom 09.09.2019 â�� B 5 R
21/19 B -, juris, m. w. N.). Damit sind maÃ�geblich nicht die Diagnosen an sich,
sondern Art und AusmaÃ� der mit den vorliegenden Erkrankungen verbundenen
funktionellen EinschrÃ¤nkungen und BeeintrÃ¤chtigungen in Bezug auf das
berufliche LeistungsvermÃ¶gen. Die EinschrÃ¤nkungen in qualitativer Hinsicht, die
bei der KlÃ¤gerin bestehen, haben die SachverstÃ¤ndigen K, H und D weitgehend
Ã¼bereinstimmend und Ã¼berzeugend hergeleitet: Die bei der KlÃ¤gerin auf
psychiatrischem Gebiet vorliegenden GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen bedingen
EinschrÃ¤nkungen hinsichtlich ihrer geistigen und psychischen Belastbarkeit. Die
psychische Symptomatik ist jedoch nicht derart ausgeprÃ¤gt, als dass sie ein
unÃ¼berwindbares Hemmnis fÃ¼r die Aufnahme und AusfÃ¼hrung einer TÃ¤tigkeit
darstellen wÃ¼rde. Dies hindernde StÃ¶rungen der sozialen Kompetenzen und der
Alltagskompetenzen hat keiner der befassten SachverstÃ¤ndigen beschrieben, auch
nicht D. Die KlÃ¤gerin verfÃ¼gt zur Ã�berzeugung des Senats auch Ã¼ber die
erforderliche Umstellungs- und AnpassungsfÃ¤higkeit, um sich innerhalb von drei
Monaten in eine neue BerufstÃ¤tigkeit einarbeiten zu kÃ¶nnen. Sie kann daher zur
Ã�berzeugung des Senats leichte bis gelegentlich mittelschwere TÃ¤tigkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen und ausÃ¼ben. Schwere TÃ¤tigkeiten
sind schon aufgrund der GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen auf orthopÃ¤dischem
Fachgebiet (RÃ¼cken- und HÃ¼ftgelenksbeschwerden ausweislich der Angaben des
behandelnden OrthopÃ¤den Koch) nicht mehr mÃ¶glich. Es soll nachvollziehbar die
MÃ¶glichkeit wechselnder KÃ¶rperhaltung bestehen. AuszuschlieÃ�en sind daneben
aufgrund der eingeschrÃ¤nkten psychischen Belastbarkeit der KlÃ¤gerin lediglich
TÃ¤tigkeiten unter besonderem Zeitdruck und Akkordarbeit, ferner wegen der
bestehenden Schlafproblematik Nachtarbeit (H) und TÃ¤tigkeiten mit besonderen
Anforderungen an AnpassungsfÃ¤higkeit und StresstoleranzÂ (insoweit
nachvollziehbar D).

Wenn diesen EinschrÃ¤nkungen jedoch Rechnung getragen wird, vermag der Senat
nicht nachzuvollziehen, wieso diese noch zumutbaren Arbeiten ausweislich der
AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen D nur noch unter drei Stunden je Arbeitstag
durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten. Eine nachvollziehbare BegrÃ¼ndung hierfÃ¼r
lÃ¤sst sich dem Gutachten nicht entnehmen. Soweit D insoweit die eingeschrÃ¤nkte
AnpassungsfÃ¤higkeit und Stresstoleranz der KlÃ¤gerin angefÃ¼hrt hat, kann
diesen BeeintrÃ¤chtigungen durch EinschrÃ¤nkungen in qualitativer Hinsicht
Rechnung getragen werden. Dass etwa eine derartige ErmÃ¼dbarkeit oder
BeeintrÃ¤chtigung sozialkommunikativer FÃ¤higkeiten vorlÃ¤ge, die die KlÃ¤gerin
auch an einer leidensgerechten, die qualitativen EinschrÃ¤nkungen
berÃ¼cksichtigenden TÃ¤tigkeit hindern wÃ¼rde, ist fÃ¼r den Senat weder durch
D noch durch den behandelnden R1 Ã¼berzeugend dargetan. Im Rahmen der

                            13 / 17

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%205%20R%2021/19%20B
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%205%20R%2021/19%20B


 

Untersuchung selbst hat D keine konkreten (etwa erschÃ¶pfungsbedingten)
VerÃ¤nderungen im Verhalten der KlÃ¤gerin beschrieben. Auch unter
BerÃ¼cksichtigung von Aktenlage, Anamnese und der insbesondere von H und D
erhobenen Untersuchungsbefunde vermag der Senat keinen ausreichenden Grund
fÃ¼r die Annahme einer EinschrÃ¤nkung des DurchhaltevermÃ¶gens zu sehen.
Auffassung, Konzentration, MerkfÃ¤higkeit und Aufmerksamkeit blieben bei allen
gutachterlichen Untersuchungen auch im mehrstÃ¼ndigen Untersuchungsgang
unbeeintrÃ¤chtigt, so dass eine zeitliche Leistungsminderung auf unter sechs bzw.
sogar unter drei Stunden nicht nachvollziehbar ist.

Aus dem vom Senat auf Anregung der KlÃ¤gerin beigezogenen nervenÃ¤rztlichen
Gutachten von L vom 07.04.2022 ergeben sich keine Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass
zwischenzeitlich eine Verschlechterung dahingehend eingetreten sein kÃ¶nnte,
dass nunmehr eine EinschrÃ¤nkung des LeistungsvermÃ¶gens in zeitlicher Hinsicht
eingetreten sein kÃ¶nnte. Im psychiatrischen Befund hatÂ  L eine leicht bis
mittelschwer depressiv ausgelenkte Stimmung, eine affektiv eingeschrÃ¤nkte
SchwingungsfÃ¤higkeit, einen eingeschrÃ¤nkten Antrieb und depressionstypische
SchlafstÃ¶rungen beschrieben. Hinsichtlich ihres Tagesablaufs hat die KlÃ¤gerin
vergleichbare Angaben gemacht wie gegenÃ¼ber den Vorgutachtern: Sie stehe
morgens zwischen 8 und 10 Uhr auf, richte sich, frÃ¼hstÃ¼cke, kÃ¼mmere sich
um den Haushalt, gehe ab 14 Uhr in den Stall zu ihrem Pferd bzw. erledige
EinkÃ¤ufe, sei ab 18 Uhr wieder zu Hause und verbringe den Abend mit ihrem
Ehemann. Auch unter BerÃ¼cksichtigung der Hinweise der KlÃ¤gerin im Rahmen
der BerufungsbegrÃ¼ndung, die BeschÃ¤ftigung mit ihrem Pferd habe fÃ¼r sie
therapeutischen Charakter und sie sei â�� insbesondere wenn auch noch
Betreuungsaufgaben gegenÃ¼ber ihrer Mutter anfielen â�� abends sehr
erschÃ¶pft, komme auch morgens manchmal kaum in Gang, fÃ¼hren zur
Ã�berzeugung des Senats zu keinem anderen Ergebnis. Denn â�� hierauf hat auch
S fÃ¼r die Beklagte mit sozialmedizinischer Stellungnahme vom 11.07.2022
Ã¼berzeugend hingewiesen â�� die KlÃ¤gerin verfÃ¼gt weiterhin Ã¼ber einen in
der Regel vÃ¶llig ausgefÃ¼llten, unbeeintrÃ¤chtigten Tagesablauf. Sollte dies
depressionsbedingt zeitweise anders sein (wobei der Senat hierfÃ¼r auch aufgrund
der Angaben der KlÃ¤gerin selbst wenig Anhaltspunkte sieht), lÃ¤gen u.U. zeitweise
Phasen der ArbeitsunfÃ¤higkeit, nicht jedoch eine dauerhafte Erwerbsminderung
vor.

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass nach den AusfÃ¼hrungen von L auf
neurologischem Fachgebiet zwischenzeitlich elektrophysiologisch und klinisch ein
operationswÃ¼rdiges beidseitiges Karpaltunnelsyndrom nachgewiesen ist, das bei
der KlÃ¤gerin nachvollziehbar zu nÃ¤chtlichem/morgendlichem EinschlafgefÃ¼hl,
morgendlicher Steifigkeit der HÃ¤nde und GefÃ¼hlsstÃ¶rungen im Bereich des
Versorgungsgebietes des Nervus medianus fÃ¼hrt. Mangels nachgewiesener
hierdurch bedingter HandfunktionsstÃ¶rungen, insbesondere
FeinmotorikstÃ¶rungen, ergeben sich hieraus, wie auch S mit sozialmedizinischer
Stellungnahme vom 11.07.2022 ausgefÃ¼hrt hat, keine weiteren
LeistungsbeeintrÃ¤chtigungen, weder in qualitativer noch in zeitlicher Hinsicht.
Ohne dass es hierauf ankÃ¤me, weist der Senat ergÃ¤nzend darauf hin, dass
sowohl nach den AusfÃ¼hrungen des L als auch denen des S die aus dem
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Karpaltunnelsyndrom resultierenden Beschwerden der KlÃ¤gerin (EinschlafgefÃ¼hl,
Morgensteifigkeit, SensibilitÃ¤tsstÃ¶rungen) durch eine operative Intervention,
nÃ¤mlich eine Neurolyse des Nervus medianus in HÃ¶he des Karpalkanals beidseits
zu lindern wÃ¤ren.

Auch auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet ergibt sich aus dem beigezogenen
Gutachten des Privatdozenten R2 vom 06.05.2022 kein Anhaltspunkt fÃ¼r eine
Ã�nderung der Beurteilung. Die von Privatdozent R2 gestellten Diagnosen
(rezidivierendes HWS- und Lumbalsyndrom bei degenerativen VerÃ¤nderungen,
initiale Coxarthrose beidseits und leichter SpreizfuÃ� beidseits) sind auch von dem
behandelnden K1 und den Ã�rzten in der R-Klinik so mitgeteilt und im Rahmen der
Vorbegutachtungen sachverstÃ¤ndig gewÃ¼rdigt worden. Eine Verschlimmerung in
irgendeiner Hinsicht, die zu qualitativen EinschrÃ¤nkungen Ã¼ber die bereits
benannten hinaus (kein Heben und Tragen schwerer Lasten, keine hÃ¤ufigen
Zwangshaltungen der WirbelsÃ¤ule, kein hÃ¤ufiges Treppensteigen oder Gehen auf
unebenen BÃ¶den, vgl. den Reha-Entlassungsbericht der R-Klinik vom 03.06.2019
und die Auskunft des behandelnden K1 vom 13.12.2019) oder gar zu
LeistungseinschrÃ¤nkungen in zeitlicher Hinsicht fÃ¼hren wÃ¼rden, vermag der
Senat ebenso wenig wie S (vgl. beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme vom
11.07.2022) aus dem Gutachten von R2 abzuleiten.

Damit kann der Senat sich ebenso wenig wie das SG davon Ã¼berzeugen, dass die
Erkrankungen der KlÃ¤gerin fÃ¼r sich genommen sowie auch insgesamt betrachtet
zu einer mindestens sechs Monate andauernden auch zeitlichen
LeistungseinschrÃ¤nkung gefÃ¼hrt haben. Die vorliegenden
GesundheitsstÃ¶rungen mit den beschriebenen EinschrÃ¤nkungen kÃ¶nnen zwar
das Spektrum der fÃ¼r die KlÃ¤gerin in Betracht kommenden TÃ¤tigkeiten
einschrÃ¤nken, sie begrÃ¼nden aber keinen Zweifel an ihrer weitgehend normalen
betrieblichen EinsatzfÃ¤higkeit fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes. Soweit D unter Einbeziehung der Rahmenbedingungen an einer
Arbeitsstelle sowie des Bildungsstandes der KlÃ¤gerin die Auffassung vertreten hat,
dass sie am Arbeitsmarkt â��nicht vermittelbarâ�� sei, ist darauf hinzuweisen, dass
es darauf vorliegend nicht ankommt: Ob der KlÃ¤gerin ein Arbeitsplatz vermittelt
werden kann oder nicht, ist fÃ¼r den geltend gemachten Anspruch auf Rente
wegen Erwerbsminderung nicht erheblich. Die jeweilige Arbeitsmarktlage ist im
Hinblick auf konjunkturelle Schwankungen (BSG, Urteil vom 19.10.2011 â�� B 13 R
78/09 R -, juris) nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs. 3 SGB VI).

Ein Rentenanspruch kann auch nicht auf die GrundsÃ¤tze einer schweren
spezifischen LeistungsbeeintrÃ¤chtigung oder einer Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen gestÃ¼tzt werden. Nach der Rechtsprechung des BSG
liegt eine volle Erwerbsminderung ausnahmsweise selbst bei einer mindestens
sechsstÃ¼ndigen ErwerbsfÃ¤higkeit vor, wenn der Arbeitsmarkt wegen besonderer
spezifischer LeistungseinschrÃ¤nkungen als verschlossen anzusehen ist. Dem liegt
zugrunde, dass eine Verweisung auf die verbliebene ErwerbsfÃ¤higkeit nur dann
mÃ¶glich ist, wenn nicht nur die theoretische MÃ¶glichkeit besteht, einen
entsprechenden Arbeitsplatz zu erhalten (vgl. BSG, Urteil vom 30.11.1983 â�� 5a
RKn 28/82 â�� und zuletzt BSG, Urteil vom 11.12.2019 â�� BÂ 13 R 7/18 R -, juris).
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Die Benennung einer konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit ist bei Versicherten mit
zumindest sechsstÃ¼ndigem LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte Arbeiten
erforderlich, wenn die ErwerbsfÃ¤higkeit durch mehrere schwerwiegende
gesundheitliche EinschrÃ¤nkungen oder eine besonders einschneidende
Behinderung gemindert ist. Eine VerweisungstÃ¤tigkeit braucht erst dann benannt
zu werden, wenn die gesundheitliche FÃ¤higkeit zur Verrichtung selbst leichter
TÃ¤tigkeiten in vielfÃ¤ltiger, auÃ�ergewÃ¶hnlicher Weise eingeschrÃ¤nkt ist.
Ausgehend hiervon liegt bei der KlÃ¤gerin unter BerÃ¼cksichtigung der von ihr zu
beachtenden qualitativen EinschrÃ¤nkungen weder eine besondere spezifische
LeistungsbeeintrÃ¤chtigung noch eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen vor. Nach dem Ergebnis der Begutachtungen auf
neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet hat der Senat keine Zweifel, dass die
KlÃ¤gerin typische Verrichtungen, die nur mit kÃ¶rperlich und geistig leichten
Belastungen einhergehen (z. B. Sortier- und MontiertÃ¤tigkeiten, Boten- und
BÃ¼rodienste), ausfÃ¼hren kann.

Auch ist die KlÃ¤gerin in der Lage, einen Arbeitsplatz aufzusuchen. Sie kann viermal
tÃ¤glich eine Strecke von 500 m in einem Zeitaufwand von unter 20 min
zurÃ¼cklegen und Ã¶ffentliche Verkehrsmittel benutzen. Eine sich relevant auf die
GehfÃ¤higkeit auswirkende StÃ¶rung lÃ¤sst sich weder den Angaben der
behandelnden Ã�rzte noch den Gutachten entnehmen. Es bestehen keine
objektiven Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die KlÃ¤gerin keine Ã¶ffentlichen
Verkehrsmittel benutzen und Ã¼bliche Wegstrecken zu FuÃ� zurÃ¼cklegen
kÃ¶nnte. DarÃ¼ber hinaus fÃ¤hrt sie regelmÃ¤Ã�ig selbst PKW, so mit ihrer Mutter
zu Arztbesuchen und zu ihrem Pferd und hat im ErÃ¶rterungstermin berichtet, dass
sich die VermittlungsbemÃ¼hungen der Arbeitsagentur konkret auf
FahrertÃ¤tigkeiten gerichtet hÃ¤tten. Soweit die KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren
ausgefÃ¼hrt hat, dass Autofahren sie anstrenge, mag dies zutreffen â�� eine
EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit im dargelegten Sinne ist hierdurch nicht
belegt.
Â 
Dass die SachverstÃ¤ndigen ausweislich der beigezogenen Gutachten aus dem
Verfahren S 15 SB 1594/20 einen GdB von 50 vorschlagen (der Rechtsstreit ist nach
aktuellem Kenntnisstand noch nicht abgeschlossen), fÃ¼hrt im vorliegenden
Verfahren auf GewÃ¤hrung von Rente wegen Erwerbsminderung zu keinem anderen
Ergebnis. Denn die Beurteilung nach dem Schwerbehindertenrecht hat fÃ¼r die
Beurteilung der ErwerbsfÃ¤higkeit im Rahmen eines Anspruchs auf Rente wegen
Erwerbsminderung keine anspruchsbegrÃ¼ndende Bedeutung (BSG, Beschluss vom
09.12.1987 â�� 5b BJ 156/87Â -, juris) und die Voraussetzungen fÃ¼r die
Beurteilung des GdB unterscheiden sich maÃ�geblich von jenen fÃ¼r die
Beurteilung einer Erwerbsminderung (vgl. BSG, Beschluss vom 10.07.2018 â�� B 13
R 64/18 B -, juris).

Der KlÃ¤gerin ist somit keine Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung
zu gewÃ¤hren.

Die KlÃ¤gerin hat auch keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§Â 240 SGB VI, wie
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das SG bereits zutreffend dargelegt hat.

Damit ist die Berufung insgesamt zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, da GrÃ¼nde hierfÃ¼r (Â§ 160 Abs. 2 SGG) nicht
vorliegen.

Erstellt am: 05.09.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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